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Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

2017 erfolgten in Deutschland 620 Transplantationen von Organen, die 
einer Lebendspende entstammten. Ganz überwiegend betrafen sie die Niere 
und teilweise Teile der Leber.1 Im Januar und Februar 2018 wurden in 
Deutschland bereits 112 Transplantationen auf der Grundlage einer Le-
bendspende durchgeführt.2 Außerdem wurden in den Jahren 2016 und 2017 
jeweils über 6,7 Millionen Blutspenden vorgenommen.3 Der Spender4 unter-
zieht sich dabei einem medizinischen Eingriff zugunsten einer anderen er-
krankten, ihm bekannten oder unbekannten Person, ohne selbst auf die 
Spende angewiesen zu sein. Mit der Blutspende trägt er zur gesicherten 
Versorgung der Bevölkerung mit Blutprodukten bei. Wegen dieser Fremd- 
bzw. Gemeinnützigkeit seiner Handlung kommt der Absicherung des Spen-
ders eine besondere Bedeutung zu. Sie betrifft zunächst die Finanzierung des 
medizinischen Eingriffs an sich einschließlich der erforderlichen Vor- und 
Nachbehandlungsmaßnahmen beim Spender. Daneben droht dem Spender 
durch die Durchführung der Spende im Wesentlichen ein Verdienstausfall, 
der mit Einbußen in seiner sozialversicherungsrechtlichen Absicherung ver-
bunden sein kann. Infolge der Spende können außerdem Komplikationen 
auftreten, die eine weitergehende Behandlung erforderlich machen und mit 
langfristigen Einschränkungen der Verdienstmöglichkeiten verbunden sein 
können.

Die Ausgestaltung dieser Absicherung des Spenders hat sich in der Ver-
gangenheit in wesentlichen Aspekten verändert und weiterentwickelt.

1 Eurotransplant, Statistics Report Library, Report 2134P, abrufbar unter: http: /  / sta 
tistics.eurotransplant.org unter dem Stichwort „Transplants (living donor) in Ger-
many, by year, by region of residence, by organ“ (abgerufen am 23.3.2018, 10:15 Uhr).

2 Eurotransplant, Statistics Report Library, Report 2058P_2018, abrufbar unter: 
http: /  / statistics.eurotransplant.org unter dem Stichwort „Transplants in 2018, by 
country, by donor type, by organ combination“ (abgerufen am 23.3.2018, 10:15 Uhr).

3 Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Gewinnung von Blut und Blutbestand-
teilen, abrufbar unter http: /  / www.gbebund.de unter dem Stichwort „Gewinnung von 
Blut und Blutbestandteilen“ (abgerufen am 22.9.2018, 11:00 Uhr).

4 Zur Vereinfachung wird stets die männliche Form verwendet.
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Mit Urteil vom 12.12.1972 hat das BSG entschieden, dass die Aufwendun-
gen für die ambulante oder stationäre Behandlung des Organspenders von 
der Krankenkasse des Empfängers der Spende zu tragen sind soweit die Be-
handlung komplikationslos verläuft.5 Denn insoweit werde die Spende als 
Maßnahme zur Wiederherstellung der Gesundheit des Empfängers und aus-
schließlich in dessen Interesse vorgenommen. Es handele sich um eine Ne-
benleistung zu der dem Empfänger zu gewährenden Krankenhilfe.6 Von die-
ser Krankenhilfe seien nicht nur die ambulante oder stationäre Behandlung 
des Spenders umfasst, sondern sämtliche mit der Organspende verbundenen 
Aufwendungen, so auch der Ersatz des Verdienstausfalls des Spenders.7 Da-
mit wurden die Finanzierung des Eingriffs selbst und die Übernahme des 
dadurch entstehenden Verdienstausfalls des Spenders in Grundzügen festge-
legt. Das Risiko eintretender Komplikationen beim Spender sollte jedoch 
ausdrücklich nicht von der Krankenkasse des Empfängers getragen werden.

Die in kausalem Zusammenhang mit einer Blut- oder Organspende auftre-
tende Komplikation wurde stattdessen schon damals als Versicherungsfall 
der gesetzlichen Unfallversicherung angesehen.8 Für Blutspender bestand 
Unfallversicherungsschutz bereits seit 1942.9 Im Jahr 1963 wurden Spender 
körpereigener Gewebe in den versicherten Personenkreis der gesetzlichen 
Unfallversicherung einbezogen.10 Später wurden sie als Spender körpereige-
ner Organe, Organteile oder Gewebe bezeichnet,11 um die Bezeichnung an 
die Terminologie des Transplantationsgesetzes (TPG) anzupassen, ohne dass 
damit eine materiell-rechtliche Änderung verbunden war.12 

5 BSG Urt. v. 12.12.1972, 3 RK 47 / 70, BSGE 35, 102, 103.
6 BSG Urt. v. 12.12.1972, 3 RK 47 / 70, BSGE 35, 102, 103; ebenso: Spitzenver-

bände der gesetzlichen Krankenkassen BKK 1971, 307; RVA EuM 40, 351, 352 zur 
Blutspende; RVA Bescheid v. 20.3.1942, II K 2121 / 41 – 1818 – AN 1942, 251 zur 
Blutspende und Hauttransplantation.

7 BSG Urt. v. 12.12.1972, 3 RK 47 / 70, BSGE 35, 102, 104.
8 Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung, Band II, 53. Nachtrag, April 1980, 

S. 474e f.; Lauterbach, UV, 3. Aufl., 47. Lfg. Juli 1986, § 539 RVO Rn. 68 f.; Ilgenfritz 
BG 1963, 281, 283; Trachte BG 1963, 467, 468; nur vereinzelt wurde das öffentliche 
Interesse an der uneigennützigen oder eine sittliche Pflicht erfüllenden Spende als so 
groß angesehen, dass schon die Spende an sich als entschädigungswürdiger Versiche-
rungsfall eingeordnet wurde, Vollmar BG 1969, 267, 269 f.

9 6. Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung vom 9.3.1942, RGBl. I 
107.

10 Gesetz zur Neuregelung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung 
v. 30.4.1963, BGBl. I 241.

11 § 23 des Gesetzes über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen 
v. 5.11.1997, BGBl. I 2631, 2638.

12 Der Gesetzgeber verstand den bisherigen Begriff „Gewebe“ bereits als Oberbe-
griff für Organe, Organteile und Gewebe, BTDrs. 13 / 8017, S. 45.
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Während die Krankenversicherung des Empfängers also die Durchführung 
der Entnahme beim Spender sicherstellen soll, soll die gesetzliche Unfallver-
sicherung nur dann eintreten, wenn der Spender Komplikationen erleidet. 
Die beiden Versicherungszweige greifen damit zum Zweck der Absicherung 
der besonderen Situation der Lebendspende ineinander. Sie sollen sich ergän-
zen, ohne dass sich die Zuständigkeitsbereiche überschneiden. 

Die im Ausgangspunkt so festgestellte Zuständigkeitsverteilung gewähr-
leistete in der Vergangenheit aber keine problemlose Absicherung des Spen-
ders. Neben dem Fehlen einer ausdrücklichen Regelung der Leistungsver-
pflichtung der Krankenversicherung des Empfängers wurde der uneinheitli-
che Umfang der geleisteten Erstattungen kritisiert. Im Unfallversicherungs-
recht bestanden Beweis- und Anwendungsprobleme bei der Feststellung des 
Versicherungsfalls gem. § 8 Abs. 1 SGB VII, die eine Absicherung des 
Spenders durch die gesetzliche Unfallversicherung verwehrten. Die Konzep-
tion des § 8 Abs. 1 SGB VII schien dem aufopfernden Verhalten des Spen-
ders nicht gerecht zu werden.

Durch ein Urteil des BSG v. 15.5.201213 wurde die Anwendung von § 8 
Abs. 1 SGB VII auf den Fall des Blut- und Organspenders dann konkreti-
siert. Dadurch konnten in Teilen Probleme bei der Bestimmung des Versiche-
rungsfalls ausgeräumt werden. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt bereits 
das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes vom 21.7.201214 auf 
den Weg gebracht worden, das durch die Einfügung einiger neuer gesetz-
licher Regelungen auch die Verbesserung der versicherungsrechtlichen Ab-
sicherung des Lebendspenders von Organen und Geweben in den Blick ge-
nommen hatte.15 Blutspender werden inzwischen ebenfalls in Teilen von den 
Neuregelungen erfasst.

Die größte Bedeutung kommt dabei der Einfügung von Abs. 1a in § 27 
SGB V, von § 44a SGB V sowie § 3a EFZG, und von § 12a SGB VII zu.

§ 27 Abs. 1a SGB V normiert nunmehr einen eigenen Anspruch des Spen-
ders auf Krankenbehandlung gegen die Krankenkasse des Spendenempfän-
gers, wenn der Spendenempfänger in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert ist. § 3a EFZG sowie § 44a SGB V sind ausdrückliche Regelungen 
zum Ersatz des erlittenen Verdienstausfalls des Spenders. Die Regelungen im 
SGB V und im EFZG beziehen sich auf Spender von Organen oder Geweben 
oder von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbe-
standteilen.

13 BSG Urt. v. 15.5.2012, B 2 U 16 / 11 R, BSGE 111, 52.
14 BGBl. I 1601.
15 BTDrs. 17 / 9773, S. 33; vgl. die Forderung des Bundesrates in: BRDrs. 457 /  

1 / 11, S. 18 f.




